
.. 1. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespendenz 13. Dezember 1956 
/ 

30/A A n t rag 

der Abgeordneten E i beg ger; Ferdinanda F los s man, M a r k, 

Hol z f ein d, .Dr.· Kor e f, A i g n e r, Z e c h t 1, Rom und Ge

nossen, 

betreffend ein Bundesverfassungsgeset z über eine Amnes tie für po lit ische 

Delikte •. 

-.-.-
Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vom ••••• über eine Amnestie für pu1itische 

Delikte (Amnestie 1956). 

Der Natiorialrat hat beschlossen. 

Einstellung von Strafverfahren 

~. (1) Ein Strafverfahren ist nicht einzuleiten: 

1. wegen der in den §§ 58 bis 6L, 65, 66, 68 bis 80, 279 bis 305 und 

308 des Strafgesetzes mit Strafe bedrohten H~ndlungen; 

2. wegen der in den §§ 81 bis 86, 152 bis 1~1, 312 bis 314, 411 und 

412, A59 und '468 des Strafgesetz~s mit Strafe bedrohten Handlungen, wenn 

die Tat aus po1itischen Beweggründen begangen worden ist; 

3. wegen der in den Art. I bis III der Strafgesetznovelle 1862, RGBl. 

Nr .. 8/1863, mit Strafe bedrohten Handlungen; 

4. wegen der in den Gesetzen zum Schutze der Arbeits-, der Wah1-, der 

Versammlungs- und der Koalitionsfreiheit mit gerichtlicher 'Strafe bedrohten 

Handlungen; 

5. wegen der Verbrechen nach §§ 8, 10 Aba.l, §§ 11, 12 und 20 Abs.5 

des Verbotsgesetzes 1947 (1. Hauptstück, Abschnitt I, Z.1 bis 9 und 16a 

des Nationalsozialistengesetzes , BGBI.Nr. 25/1947); 

6. wegen der Verbrechen nach § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3 und § 8 des Kriegs

verbrechergeset zes 1947, BGBl.Nr. 19n; 

7. wegen aller in dem in Z. 6 bezeichneten Verfassungsgesetz mit 

keiner strengeren als einer fünf jährigen Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechen; 

8. wegen der im § 26 Abs.1 und im § 27 desVermögensverfa11sgesetzes, 

BGBl<)Nr. 213/1941, in der FaRsung des Bundesverfassungsgesetz es vom 

16. Juli 1952, BGBl.Nr. 157 , mit Strafe bedrohten Handlungen, insoweit der 

Vermögensverfall wegen einer der in z.6 und 8 bezeichneten strafbaren Hand

lungen angedroht gewesen. ode.r ausgesprochen worden ist; 

9. w.egen des Verbrechens nach § 7 Abschnitt D, letzter Absatz, des 

Wahlgeset zes, s'tGBl.Nr. 198/1945; 
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2. ~eib1att- Beiblatt zur Par1ament~korresponde~! 13 ~ De zetnb Gr 1956 

10. wegen de$ Verbreohens naoh §§ 1 oder 2 des Bundesgesetzes vom 

13. November 1946, BGIH .. Nr. 6/1947; gegen falsohe Angaben in amtliohen 

;Frageboge n, 

11. wegen der Übertretung nach § 2 des Uniform-Verbbtsgesetzes, 

BGE1.Nr. 15f1946; 

12. wegen Vorsohubleistung in Beziehung auf eine der vorstehend an

geführten strafbaren Handlungen (§§ 211 bis 219 und 307 des Stl'afgesetzes); 

13. wegenVernachlässi~ng der pflichtmäßigeh Sorgfalt nach § 30 des 

:Bundesgesetzes VOl!'1 7 ~ .Aptil 1922, BGB1.Nr Q 218~ über die Presee, in der 

geltenden Fassung, eoferne der Inhalt des Druckwerkes den Tatbestahd einer 

der vorstehend angeführten strafbaren Handlungen begründet. 

(2) Ist ein Strafverfahren schon eingeleitet worden, so ist es ein-

2:UsteIlen, soweit es sich auf solche strafbare Handlungen bezieht, und zwar 

auch dann, w~nn vor dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes das Urteil 

erster Instanz zwar sehon gefällt, aber noch nicht in Rechtskraft erwaohsen 

ist, es wäre denn, daß gegen das verurteilende Erkenntnis erster Instanz ein 

Rechtsmittel eingebracht worden ist und der Angeklagte eine Entsoheidung 

darübGr begehrt. Wurde oder wird aber ein schon rechtskräftig abgeschlosse

nes Strafverfahren wieder aufgenommen, so ist es nicht einzustellen, ·wenn 

der Beschuldigte seine Durohführung begehrt .. 

(3) Die Bestimmungen des Abs.l und 2 sind nur anzuwenden, wenn die 

Tat vor dem 30. November 1956 begangen worden 1st4 

Entfall der Strafe ~es Y.9~Ö~n.sve~~~ 

§ 2. Die im Verbotsgesetz 1941 (I. Hauptstück, Abschnitt I, des Natio

nalsozialistengesetz8s, BGBl.Nr. 2?/1941) und im Kriegsverbrechergesetz 1941, 
BGB1.Nr. 196, angedrohte Stra'fe des Vermögensverfalls (der Einziehung des Ver

mögens) entfällt. 

strafnachsioh! 
(1) . 

§ 3. I Allen Personen, die 'vor dem TalJ! der Kundmachung dieses Bundesver-

f'sssungsgesetzes wegen einer oder mehrerer der im § 1 Z.l bis 6 und 8 bis 12 

bezeichneten vor dem 30. November 1956 begangenen strafbaren Handlungen zu 

Geld- oder Freiheitsstrafen oder wegen eines Verbreohens nach dem Kriegs

verbrechergesetz in sein~jeweiligen Fassung zu keiner strengpren als einer 

zweijährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, sint diese 

Strafen - soweit sie noch nicht vollstreckt sind - naohgesehen. Den vor dem 

Tage der Kundmachung dieses Bu~desverfassungsgesetzes rechtskräftig ver

hängten Strafen B~ehen in einem später rechtskräftig abgeschlossenen 
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Verfahren verhängte Strafen gleich, v,.rausgeset zt, daß das Erkenntnis erster 

Instanz schon vor de~ Tage der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes 

gefällt war. Den in § 1 bezeichneten strafbaren Handlungen stehen Handlungen 

gleich, die nach früheren Fassungen der im § 1 genannten Rechtsvorschriften 

mit gerichtlicher Strafe bedrnht Waren. 

(2) Personen, die mit demselben Urteil auch anderer strafbarer Handlun

gen schuldig erkannt worden sind, ist nur der Teil der Strafe nachgesehen~ 

der ,die Strafe übersteigt, die wegen dieser anderen strafbaren Handlungen 

allein verhängt worden wäre. 

Kostenerlaß und Tilgung der Verurteilung 

§ 4. (1) Wird dem Verurteilten Strafnaehsicht zuteil oder nur deshalb 

nicht zuteil, weil die Strafe schon verbüßt ~t ~der als verbüßt gilt oder weil 

er nicht mehr lebt, so werden folgende Begünstigungen gewährt; 

1.) die noch nicht bezahlten Kosten des Strafverfahrens und des Straf

vollzuges sind nachgelassen; 

2.) die Verurteilung ist, get ilgt. 

(2) Wird dem Verurteilten nach § 14 Abs. 2 nur ein Teil der Strafe nach

gesehen oder wird ihm eine snlehe teilweise Strafnachsicht nur deshalb nicht 

zuteil, weil die Strafe schnn verbüßt ist cder als verbüßt gilt oder weil er 

nicht mehr lebt, so sind die Kösten des Strafv("\llzuges insoweit nachgelassen, 

als sie für den Straf teil zu bezahlen wären, der nach diesem Bundesverfassungs

gesetz nachgesehen ist oder wäre. Die Knsten des Strafverfahrens werden in 

einem solchen Falle nicht nachgelassen. 

(3) Unter den in Abs. 2 bezeichneten V("\raussetzungen ist die Verurtei~ 

lung nur insoweit getilt, als sie sieh auf den Schuldspruch wegen der unter 

di esos Bundesverfas sungs geset zfallendenstrafbaren Handlungen und auf' den 

Teil der Strafe bezieht, de~ nach § 3 Abs. 2 nachgesehen ist oder wäre. 

§ 5. (1) Über die Eiastellung des Strafverfahrens, die Nachsicht von 

Strafen, den Nachlaß der Knsten des Strafverfahrens und des Strafvollzuges 

und die Tilgung 'der Verurteilung entscheidet außerhalb einer Hauptverhand

lung der Gerichtshnf erster Instanz in einer Versammlung von drei Richtern, 

und zwar 

1. wenn ein Volksgericht in der Hauptsache entschieden hat, der Ge

richtshof, der an die Stelle des Volksgerichtes getreten ist (§ A Äbs. 2 des 

Bundesgeset zes vom 20. De zember 1955, BGBl.Nr. 295); 

2. wenn in der Hauptsache ein Geschwernengericht zu entscheiden hätte 

oder schon entschieden ha,t, der Gerichtshof ,be i dem das Verfahren anhängig 
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ist oder an dessen Sitz das Geschwornengericht getagt hat (§ 8 Abs.l des Bun

desgeset zes vom 20~ Dezember 1?55, ,BGBI.Nr. 205); 

3. wenn in der Hauptsache ein Bezirksgericht als erste Ins,tanz zu ent

scheiden hätte oder ,sehen entschieden hat, der ühergeordnete Gerichtshof; 

4. in allen anderen Fällen der Gerichtsh~f, der in der Hauptsache als 

erste Instanz zu entscheiden hätte oder schön entschieden hat. 

(2) Stellt sich die Notwendigkeit der Entscheidung über die Ver.fahrens

einstellung in der Hauptverhandlung heraus, so entscheidet das erkennende 

Gericht, im Geschwornengerichtsverfahren der Schwurgerichtshof gemeinsam mit 

den Geworenen. Das Bezirksgericht jedoch hat die Hauptverhandlu!lg abzubre

chen und die Entscheidung dem überg6~rdneten Gerichtshof zu überlassen. 

(3) Hätten zwei oder mehrere Gerichte Entscheidungen nach diesem Bun
so J.E?t von Amts wegen e'ines 9.~eser Ger~chte zu delegieren 

desverfassungsges etz zu fällen,f(:;> 62 und ~ 63 Abs.l Strafprozeßf"\rdnung); 

die Delegierung kann jedes der Gerichte beantragen. 

(4) Das Gericht entscheidet nach Anhörungd'es Staatsanwaltes durch Be

schluß. Stimm'en der Vnrsi t zende und der' .taat sanwalt überein, daß die Amne

stie anzuwenden sei und welche Begünstigung sie gewähre , so bedarf es nicht 

der Beschlußfassung des Senates oder des erkennenden Gerichtes~ 

(5) Über die Einstellung des Verfahrens und über di e Strafnachsicht 

entscheidet das Gericht auf Antrag od,er v~n Amts wegen, Über den Nachlaß 

der Kosten des 'Strafverfahrens und des Strafvollzuges und üher die Tilgung 

der VGrurteilung entscheidet es auf Antrag ven Amts wegen nur dann, 

wenn der Verurteilte nnch lebt und das Gericht au~ was immer für einem 

Anlaß wahrnimmt, daß die Amnestie anzuwenden ist. 

(6) Antragsberechtigt sind der Verdächtige (Beschuldigte, Angeklagte, 

Verurteilte) und der ::;taatsanwalt. 

(7} Ist der Verurteilte verstorben, so kann jeder, der ein rechtliches 

Interesse am Nachlaß der Knsten des Strafverfahrens oder Strafvollzuges oder 

an der Tilgung der Verurteilung dartut, den Anspruch begehren, daß die Kosten 

nachgelassen sind nder die Verurteilung getilgt ist. 

(8) Gegen Entscheidungen nach diesem Bundesverfassungsgesetz steht dem 

Verdächtigen (Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten); dem Antragsteller 

und dem staatsanwalt die Beschwerde effert. Die Beschwerde kann binnen vier

zehn Tagen erhoben werden und hat. aufsehiebende Wi:rkung • 
. 
Schlußv0rschrift 

Mit der" V~llziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium 
" 

für Justiz betraut. 
-.-.-.-

In formeller Hinsicht wird beantragt', d1 esen vorliegenden Ges et zentwurf 
unter Ve·rzicht auf die erste Lesung dem Hauptausschuß zur geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung zuzuweisen. 

-.-.-.-.-.-.-
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,Bettründung 

Der Nationalrat 'beschäftigt sich gegenwärtig mit gesetzgeberischen 

14aßnahmen, die eitle befriedigende Lösung des sogenannten Nationals.ozia1isten

problems herbeiführen sollen. In diesem Fahmen soll den ehemaligen National

sozialisten auch eine umfassende strafrechtliohe Amneatie gewährt werden. Die 

Gelegenheit der ErlasBung einer "NS-Amnestie" könnte nun dazu benützt werden, 

das innenpolitische Befriedungswerk durch Einbeziehung auch der von Nichtna

tionalsozialis'ten begangenen pelitischen Delikte in die Amnestie abzusohließen. 

Im einzelnen sollen folgende strafbare Handlungen in' die Amnest ie ein':' 

bezogen we,rdent 

Von den im allgemeinen' Strafgeset~ mit Strafe bedrohten Handlungen die 

Verbreohen des Hoohverrates, der störung der öffentlichen Ruhe, des Aufstan

des, die öffentliohe Gewalttätigkoit durch gewaltsames Handeln gegen eine . . , 

von der Regierung zur Verhandlung öffentlicher Angelegenheiten berufene Ver

sammlung, ge-gen ein G~richt oder gegen eine andere öffentliche Behörde, 

gegen gesetzlich anerkannte KBrperschsften oder gegen Versammlungen, die un

ter Mitwirkung oder Aufsicht 'einer öf:fentlichen Behö~de gehalten werden, das 

Vergehen d~8 Auflaufes und verwandte strafbare Handlungen, die Teilnahme an 

geheimen Gesellschaften, die Herabwürdigung der Verfügungen der Behörden und 

Aufwieglung gegen Stsats- oder Gemeinde'behörden, gegen einzelne Organe der 

Regierung, gegen Zeugen und Sachv erstandige ~ die Aufreizung zu Feindsolig

keiten gegen Nationalitä.ten, lteligionsgesellschaften, KÖl;'perschaften und 

dergleichen, die Beleidigung einer anerkannten Kirche oder ReligLnsgeael!-
, , 

seh~ftt Förderung einer vonr Staate für unzulässig erklärten Religionssekte, 

die öffentliohe Herabwürdigung der Einrichtungen der Ehe, der Familie 1 des 

Eigentums oder Gutheißung von ungesetzlichen oder unsittlichen Handlungen 

und die Verbreitung falscher beunruhigender Gerüch-l;9 oder Vorhereagen~ 

~erner, wenn die Tat aus politischen Beweggründen begange? wOTden ist, 

die Ve"rbredhen der öffentlichen Gewalttätigkeit durch gewaltsame Hand;' 

anlegung oder gefährliche Drohung gegen obrigkeitliche Personen in Amtssachen, 

durch geWaltsamen Einfall in frerndesunbewegliches Gut undduTch boshafte 

Beschädigung fremden Eigentums, das Verbrechen der schweren körperlichen Be

SChädigung, 13eleidigungen der öffe·ntlichenB~amten' Diener, Wachen usw" Ein

mengun~~in die Vollziehung öffentlicher Dienste,. VQJ:'sätzliche und bei Rauf

händeln vorkommende körperliche BeschüGig'lmge!1t fap,rlässige Herbeiführclng 

der Gefahr einer Feuerbrunst und" die Übertretung der boshaften Beschädigung 

fremden Eigentums, 
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die in der Btrafgesetzrtnvelle vom Jahre 1962 mit Strafe bedrohten 

Formen des Verbrechens der störung der öffentlichen Ruhe und der Herabwürdi

gung der Verfügungen von Behördenusw.; 

die im Bundesgesetz vom 5. April 1930, BGBI.Nr. 113J zum Schutze der 

Arbeits- und Versammlungsfreiheit, im Gesetze v~m 7. April 1870, RGBI.Nr.43 

(dem sogenannten Koalitbnsgesetz), und dem Gesetz v.m 26. J'änner 1907, 

RGBl.Nr., l~l betreffend strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahl

und Versammlungsfreiheit,mit geriohtlicher Strafe hedrohtlll Handlungen; 

folgende durch das ItNatirmalsozia1istenrecht" mit Strafe hedro1;lten 

Handlungen: die sogenannten Forma1delikte nach dem Verbotsgesetz, die Ver

brechen nach § 1 A bs. 6 und § 3 Abs. 3 des Kriegsverbrechergesetzes , deren 

sich schuldig gemacht hat, wer während der natil"\nalsozialistischen Gewalt

herrschaft in Österrei~h, wenn auch nur zeitweise, in den do~t aufgezählten 

Funktionen tätig gewesen ist, und die demnach auch als Formaldilte anzu

sehen sind, Hochverrat am österreichisehen Vl"\lk sowie alle im Kriegsverbre

chergesGtz mit keiner strengeren als einer fünf jährigen Freiheitsstrafe 

bedrohten Handlungen bzw. alle nach diesem Verfassungsges pt z mit Strafe be

drohten Handlungen, wegen welcher keine str~ngere als eine zweijährige ' 

Freiheitsstrafe verhängt worden ist; 

fblgende strafbare Handlungen, die im wesentlichen darin bestehen; 

daß jemand über seine Zugehörigkeit zu nati_balsl"\zialistischen Organisatio

nen falsche Angaben macht ~ das Verbret"hen des Registrierungsbetruges nach 

§ 8 des Verbotsgesetzes , das Verbrechen nach § 20 Abs. 5 des Verbotsgesetzes , 

das Verbrechen des Wahlb'etruges nach § 7 Abschnitt D, letzter Absatz des 

Wahlgesetzes',· StGBl. Nr. 199/1945, und die Verbrechen nach §§ I und 2 des 

Bundesgesetzes vom 13. N,..vember 1946, BGBl.Nr. 6/1947, gegen falsche Angaben 

in amtlichen Frageh~gen; 

das Verbreohen und das Vergehen nach § 26 Abs.l des Vermögensverfalls

gesetzes (Vereitlung der Vermögensbesehla'gnahme) und das Vergehen und die 

Übertretung nach § 27 dieses Gesetzes (Zuwiderhandlung gegen die Pflicht zur 

Erteilung von Auskünften über der Beschlagnahme unterliegendes Vermögen); 

die Übertretung nach § 2 des Unifo:mt_V2rb~tsgesetzes, BGBl.Nr.15/l946; 

die Vorschubleistung in Beziehung auf eine der vorstehend angeführten 

strafbaren Handlungen und 

schließlich die Vernachlässigung der pflichtlfläßigen SorgiH t ,nach dem' 
o 

Pressegesetz, sofern der Inhalt des Druckwerkes den Tatbe$tand einer unter 

dieses Bundesverfassungsgesetz fallenden strafb~ren Handlung begründet. 
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Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des Entwurfes folgende~ zu bemer-

ken: 

Zu § 1: Hier wird best immt,· wegen welcher strafbarer Handlungen ein 

Strafverfahren nicht einzuleiten und ein bereits eingeleitetes Verfahren 
- I 

einzustellen ist. 

Zu § 2~ Die im Verbotsgesetz und im Kriegsverbrechergesetz angedrohte 

Strafe des Vermögensverfalls War dem österreichischen Recht bis zu den Aus

nahmegesetzendes Jahres 1945 fremd. Bereits die Vermögensverfallsamnestie, 

BGBl.N-r. 155/1956, entzieht der Strafe des Vermögensverfalls ein weites 

Anwendungsgebiet , indem sie im § I bestimmt, daß bei den dort angeführten' 

Verbreohen diese Strafe zu entfallen hat, und im § 8, daß das Bun~esmini

steriumfür Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz 

auf Ansuchen in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen verfallenes Ver

mögen von Personen, die nicht unter die Amnestie fallen, unentgeltlich rück

übertragen kann. 

Da die besonderen Umstände, die den Gesetzgeber seinerzeit veranlaßt 

haben, Strafen des Vermögensverfalles anzudrohen, jetzt. nach Normalisierung 

der Verhältnisse weggefallen s ind 9 sieht der Entwurf vor, daß der Vermögens

verfall bei allen Delikten, bei denen er jetzt noch angedroht ist, zu ent

fallen hat. 

Die Erstattung bereits verfallenen Vermögens soll aber weitprhin nur 

nach Maßgab'e der Best immungen der Vermögensverfallsamnest ie möglich s ein 9 

deren bereits erwähnter § 8 in berücksichtigungswürdigen Fällen die Erstat

tung verfallenen Vermögens ohne Rücksicht auf die Art der dem Verfall zu

grundeliegenden strafbaren Handlung gestattet. 

Zu § 3; Ganz oder teilweise unvol]streckte Geld- und Freiheitsstrafen, 

die wegen der. in §. I bezeichneten strafbaren Handlungen verhängt worden 

sind, Bollen nachgesehen werden. 

Zu § 4: . Dem Verurteilten sollen auch di e noch nicht bezahlten Kosten 

des Straf,verfahrens und des Strafvollzuges nachgelassen werden; s eine Ver

urteilung ist zu tilgen. , 

Zu § 5: Hier werden die-erforderlichen Verfahrensbestimmungen ,ge

troffen. 

, Zu § 6: Dieser Paragraph enthält die Vollzugsklausel. 

-.-.-.-.-.-.-.-
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